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PATRIZIA PESENTI

SCHUTZ DES MINDERJAHRIGEN OPFERS
IM STRAFPROZESS

Einleitung

Die Sensibilisierung der Offentlichkeit betreffend Kindesmisshand-
lungen ist ein relativ neues Phinomen. Bestimmt haben Erwachsene
seit jeher ihren Kindern Gewalt angetan. Die grosse Bedeutung, die
der Kindheit in der heutigen Gesellschaft beigemessen wird, hat aber
Ausmass und Verbreitung des Problems erst so richtig deutlich wer-
den lassen. Kindesmisshandlungen sind nicht Einzelfélle, welche auf
einen pathologischen Zustand eines Erwachsenen zuriickzufithren
sind, sondern spiegeln eine allgemeine Vorstellung von Kindheit als
einem Lebensabschnitt wider, iiber den die Erwachsenen uneinge-
schrinkt verfiigen konnen: Das Kind als rechtloses Objekt sozusagen.

Das geltende materielle Strafrecht gewihrt allen, also auch Kindern,
Schutz vor psychischen und sexuellen Misshandlungen. Die meisten
kantonalen Strafprozessordnungen sehen hingegen keine wirksame
und der besonderen Opferstellung Rechnung tragende Behandlung
des minderjahrigen Opfers vor. Misshandelte Kinder sind gewiss die
von der Rechtspflege am meisten vernachlissigten Opfer. Auch bei
den schwersten Gewalttaten, die thre Entwicklung schwer beein-
trachtigen, ldsst thnen das Strafverfahrensrecht keine besondere
Riicksichtnahme angedeihen. Fiir minderjdhrige Téter sind Spezial-
gerichte eingefithrt worden, ebenso eine Prozedur, die auf ihre be-
sondere Verletzbarkeit Riicksicht nimmt. Der gerichtliche Eingriff
steht ganz im Zeichen des Kindeswohls und sollte sogar positiv auf
die Personlichkeitsentwicklung des Téters einwirken.' Aus diesem

1 Vgl Art. 5 «Régles de Bijing» von 1985.
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Grund wird hier auf das verfassungsrechtlich garantierte Prinzip der
Offentlichkeit des Verfahrens verzichtet.

Um so mehr sollte der besonderen Opferstellung von Kindern
Rechnung getragen werden. Doch in diesem Zusammenhang geht
der staatliche Strafanspruch im Konfliktfall dem Wohle des Kindes
vor. Fiir die jiingeren Opfer bedeutet ein solches Strafverfahren mit
den wiederholten Vernehmungen, dem Aussagezwang im Prozess
und der Gegeniiberstellung mit dem Angeklagten, ein weiteres psy-
chisches Trauma.

Meine Ausfiihrungen befassen sich mit dem seit 1993 in Kraft getre-
tenen Opferhilfegesetz: Ich gehe von der These aus, dass, obwohl die
prozessuale Lage des Opfers sich mit dem Opferhilfegesetz (OHG)
grundsitzlich verdndert hat, das neue Bundesgesetz den Konflikt
zwischen den Verteidigungsrechten des Angeklagten und dem
Schutz des Opfers nicht ganz zu vermeiden vermochte. Eine wirksa-
me Umsetzung der Garantien des Opferhilfegesetzes blieb in einzel-
nen Punkten fraglich.

Im zweiten Teil befasse ich mich mit der Stellung des minderjdhrigen
Opfers als Belastungszeuge; dabei werde ich versuchen, die Liicken
des Bundesgesetzes hervorzuheben.

Im dritten Abschnitt werde ich aufzeigen, wo sich im OHG Kon-
flikte zwischen den Grundrechten des Angeklagten und dem Schutz-
anspruch des Opfers ergeben. Dabei werden die Verteidigungsrechte
im Sinne ihrer rechtsstaatlichen und demokratischen Bedeutung als
unverzichtbar angesehen.

Im letzten Abschnitt wird dann die Strafprozessordnung des Kan-
tons Tessin vorgestellt, als Versuch die Stellung des minderjdhrigen
Opfers eindeutig zu verbessern, ohne die Verteidigungsrechte des
Angeklagten einzuschrinken.
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1. Das Opferhilfegesetz

Erst seit kurzer Zeit ist man sich der Vernachlédssigung der Opfer
von Verbrechen bewusst geworden. Im Jahr 1980 reichte die Zeit-
schrift «Der Schweizer Beobachter» eine Volksinitiative ein, die eine
staatliche Entschddigung an Opfer von Gewalt verlangte. Der vom
Parlament vorgeschlagene Gegenentwurf ging wesentlich weiter und
sah neben materieller Entschidigung auch moralische Unterstiit-
zung sowie die Besserstellung des Opfers im Strafverfahren vor. Die
vorgeschlagene Verfassungsdnderung wurde 1984 mit iiberwiltigen-
der Mehrheit (Volk und Stinde) angenommen (64" BV).

Das Ausfithrungsgesetz wurde 1991 von den beiden Réten fast ein-
stimmig angenommen und auf den 1. Januar 1993 in Kraft gesetzt.
Beim Opferhilfegesetz handelt es sich um ein Rahmengesetz, so dass
es den Kantonen freistand, das neue Bundesgesetz direkt anzuwen-
den, oder selber zu legiferieren.

Die genannte Anderung der Bundesverfassung hat den Bund dazu
ermachtigt strafprozessuale Normen zu erlassen. Ungeachtet der
kantonalen Kompetenz im Strafverfahren, hat der Bund formelle
Bestimmungen zur Besserstellung des Opfers erlassen, wie es nur bis
dahin in gewissen Bereichen als zulidssig erachtet worden ist, und
zwar wenn es gilt, materielles Bundesstrafrecht durchzusetzen. Dass
dies bei Opferhilfe der Fall ist, ist wahrscheinlich der politischen
Einstimmigkeit iiber dieses Thema zuzuschreiben.

Immerhin hat sich der Bund bei der Ausarbeitung der Verfahrens-
rechte fiir das Opfer eine gewisse Zuriickhaltung auferlegt. Das
OHG sieht nur minimale Rahmenbedingungen vor, iiber welche die
Kantone in ihrer Strafprozessordung hinausgehen konnen.

Diese bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften stellen sicherlich ei-
ne legislatorische Kompromisslosung dar, die unter Riicksichtnahme
auf die Rechtsposition des Angeschuldigten eine Besserstellung des
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Opfers anstrebt. Es ist durchaus von Interesse, dass den Kantonen
die Moglichkeit bleibt, gewissen Kategorien von Opfern weiterrei-
chende Rechte zu gewidhren.

Die bundesrechtliche Losung hat das zusidtzliche Bediirfnis der
Kinder an Schutz im Strafverfahren iibersehen oder nicht beachtet.
Dieser Umstand stellt sicher eine Liicke dar, die auf kantonaler
Ebene beseitigt werden kann. Besser wire, man konnte diese Liicke
durch ein zukiinftiges Bundesstrafverfahrensrecht schliessen.

Die vom neuen OHG gewiéhrleistete Besserstellung des Opfers im
Strafverfahren ist fiir erwachsene Opfer gedacht. Simtliche Garan-
tien fiir das Opfer setzen eine Anteilnahme an Verfahren voraus, die
an Kindern zu hohe Anspriiche stellt. Hier einige Beispiele: das
OHG garantiert die Ausschliessung der Offentlichkeit von den Ver-
handlungen, wenn liberwiegende Interessen des Opfers es erfordern;
bei Straftaten gegen die sexuelle Integritit wird die Offentlichkeit
auf Antrag des Opfers ausgeschlossen. Kinder kénnen aber keine
Rechtsantrige selbstidndig stellen, dazu brauchen sie einen gesetzli-
chen Vertreter. Das OHG beinhaltet jedoch keine Regelung zur Be-
stellung eines Vertreters fiir die Fille, in denen die Eltern das Kind
nicht vertreten werden (weil beide, ein Elternteil oder ein Familien-
mitglied, angeklagt sind).

2. Das minderjahrige Opfer als Belastungszeuge

2.1 Sekundire Viktimisierung

Kinder stellen leider eine umfangreiche Gruppe an Opfern von phy-
sischer und sexueller Gewalt dar. Im Kanton Tessin werden jahrlich

60 bis 70 Kinder als Belastungszeugen in einem Strafverfahren ge-
gen Erwachsene angehort.” Die offentliche Meinung reagiert heute

2 Daten: Rendiconto della magistratura dei minorenni al Consiglio di Stato 1990-1997.
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einerseits mit zunehmender Empoérung auf Gewaltanwendungen ge-
geniiber Kindern. Von den zustdndigen staatlichen Behorden wer-
den drastische Vorkehrungen verlangt. Andererseits ist allerdings
auch ein erschreckendes Mass an Gleichgiiltigkeit festzustellen.

Im Gegensatz zur Vergangenheit, nimmt sich heute die Rechtspflege
dieser Fille weniger zogernd an. In der Vergangenheit kam es in der
Regel nur bei sehr schweren Fillen zu einer Strafverfolgung. Was an
Intensitdt darunter blieb, fiel hdufig durch die Maschen der Verbre-
chenskontrolle.

Das grosste Hindernis beim rechtlichen Schutz von Kindern besteht
in der Unfdhigkeit, das erlittene Verbrechen aufzuzeigen. Kleine Kin-
der sind unfdhig, Erwachsene, geschweige denn die Polizei oder die
Justizbehodrde, um Hilfe zu bitten. Die Aussage des Kindes ist oft der
einzige Anhaltspunkt fiir die Anklage. Es ist erstaunlich, wie hoch
der Anteil an eingestellten Strafverfolgungen ist, nur weil die Aus-
sage des Opfers als unglaubwiirdig bewertet wird.” Aus einer in
Deutschland 1986 publizierten Studie resultiert, dass der Anteil an
Verurteilungen bei diesen Verbrechen nur gerade 11% betragen.*
Dieser Prozentsatz wird inzwischen etwas hoher liegen.

Die Teilrevision des Schweizerischen Strafgesetzbuches bringt eben-
falls den Willen zu einem verbesserten Schutz der Kinder vor Miss-
handlungen zum Ausdruck. Die neuen, seit dem 1. Januar 1990 in
Kraft getretenen Normen erlauben z.B. ein wirksameres Einschrei-
ten der Strafrechtspflege von Amts wegen.” Die neuen materiellen
Rechtsnormen haben die Voraussetzungen fiir die Verfolgung von
Kindsmisshandlungen eindeutig verbessert, indem die Gesetzwidrig-
keit gewisser erzieherischer Methoden ausdriicklich im Gesetz ver-
ankert wurde. Jedoch gewihrt das kantonale Strafprozessrecht nicht

3 Vgl allgemein J. Morgan u. L. Zehnder, Child Victims: Crime, Impact and Criminal Justice, Oxford
1992.

4  G.Kaiser, Kriminologie, Ein Lehrbuch, 2. A., Heidelberg 1988, 691.

S Art. 123,126 und 219 StGB.
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tiberall in der Schweiz einen hinldnglichen Schutz. Weil sich die An-
klagevermutung — wie schon erwédhnt — weitgehend auf die Aussagen
des minderjdahrigen Opfers stiitzt, darf es wiederholt und von ver-
schiedenen Behorden einvernommen werden, was die verdriangte
Opfersituation stindig in Erinnerung ruft und vielfach zu einer soge-
nannten sekundiren Viktimisierung fiihrt. Besonders eine Gegen-
iberstellung mit dem Téter kann ein geradezu traumatisches Erleb-
nis hervorrufen. Mit den Folgen der sekundédren Viktimisierung be-
schiftigt sich die aktuelle viktimologische Forschung ganz intensiv.
Ihre Ergebnisse sind teilweise widerspriichlich. So kommt eine
Untersuchung® etwa zum Schluss, dass nicht alle minderjéhrigen
Opfer durch ihre Teilnahme am Strafprozess psychisch beeintréach-
tigt werden. Alle Opfer empfanden aber die wiederholten Verneh-
mungen, die direkte Gegeniiberstellung mit dem Téter und die Zeu-
genaussage im Gerichtssaal als besonders schmerzhaft. Die zitierte
Studie ist gerade wegen ihrer differenzierten Schlussfolgerung inter-
essant: Nicht die Strafverfolgung als Ganzes, sondern nur einige
Aspekte davon haben traumatisierende Effekte auf das Kind.

2.2 Die Frage der Glaubwiirdigkeit

Im Falle einer Misshandlung oder eines sexuellen Missbrauchs stellt
die Aussage des Opfers in der Regel den einzigen Beweis dar, so
dass die Frage nach der Glaubwiirdigkeit dieser Angaben ein emi-
nentes Gewicht erhilt. Der Versuch einer Widerlegung der Opfer-
aussage beginnt schon bei den ersten Ermittlungen, und zwar nicht
nur von seiten der Verteidigung, sondern unvermeidlich auch von
seiten der Ermittlungs- und Untersuchungsbehérden.

Kinder wurden lange Zeit grundsitzlich fiir unglaubwiirdige Zeugen
gehalten. Noch in der ersten Hilfte dieses Jahrhunderts betrachtete

6 J.F. Tedesco und S. V. Schnell, Children’s Reaction to sex Abuse Investigation and Litigation, Child
Abuse and Neglect 11 (1987), 267.
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man die Aussagen eines Kindes im allgemeinen als nicht wahrheits-
getreu und unprizise. Neuere Erkenntnisse aus der Psychologie wei-
sen demgegeniiber eher auf das Gegenteil hin.” Aus der tdglichen
Erfahrung des Jugendgerichtes ldsst sich ebenfalls ableiten, dass
Aussagen von Kleinkindern sicher nicht weniger wahrheitsgetreu
sind, als jene von Erwachsenen.

Trotz allem bleibt die Glaubwiirdigkeit des minderjdhrigen Opfers
ein Problem, das — bildhaft gesprochen — iiber dem gesamten Pro-
zess wie ein Damoklesschwert hdngt.” Die stindigen Zweifel der Er-
mittlungsbehorden veranlassen zu einschiichternden Wiederholun-
gen der Befragung, wobei Aufwand und Schaden oft in keinerlei
Verhiltnis zum Ertrag stehen. Die Verhore iliberschreiten hdufig die
Grenze der Intimsphéire beim Versuch, die Glaubwiirdigkeit des
Zeugen zu hinterfragen. Bei jeder Ungenauigkeit wird das Kind der
falschen Aussage oder mindestens des Phantasierens verdéchtigt.
Tatsdchlich konnen kleine Kinder, anders als Erwachsene, Kleinig-
keiten sehr schnell vergessen, die fiir sie unbedeutend sind. Das
Wahrnehmungsvermogen z.B. iiber zeitliche Umstinde ist bei klei-
nen Kinder meistens stark begrenzt. Widersinnigerweise wird des-
halb hidufiger das minderjidhrige Opfer, statt des Téters, einer psy-
chiatrischen Untersuchung unterzogen, insbesondere dann, wenn
letzterer in seinem sozialen Umfeld einen guten Ruf geniesst.

Dennoch, je weniger sich die Strafrechtspflege um das Wohl des
Kindes kiimmert, um so schwieriger wird die Feststellung des Sach-
verhaltes. Bedringende Wiederholungen der Befragung lassen beim
Kind Angst und Unsicherheitsgefiihle entstehen. Es beginnt sich zu
schdmen und schuldig zu fiithlen. Um den quélenden Verhoren durch
die misstrauischen Ermittlungsbeamten ein Ende zu setzen, wird das
Kind versuchen, dem Vernehmenden gefillig zu sein oder zu schwei-
gen.

7 8. Ceci, O. Ross, M. Toglia: Perspectives on Children’s Testimony, N. Y. Springer Verlag.
8  Zur Glaubwiirdigkeit siche Z. Adler, Prosecuting Child Sexual Abuse: A Challenge to the Status Quo,
Milton Keynes 1988, 140.
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Im Strafverfahren kann das Opfer einer zweiten, psychischen Stress-
situation ausgesetzt sein, die in ihren schadlichen Auswirkungen der
eigentlichen Opfersituation gleichkommt. Die wiederholten Verhore
wihrend der Untersuchung, die Gegeniiberstellung mit dem Ange-
klagten und die 6ffentliche Zeugenaussage an der Hauptverhand-
lung kénnen das minderjahrige Opfer tief erschiittern.” Ein besserer
Schutz des Kindes miisste demnach vor allem bei der Anzahl der
Befragungen und der daran teilnehmenden Personen ansetzen, die
beide auf das absolute Minimum zu reduzieren wéren. Die unnétige
Hirte der heutigen Praxis beeintrachtigt nicht nur das Wohlbefinden
des Opfers, sondern auch die Wirksamkeit der Ermittlung. Tatséch-
lich nimmt die spontane Bereitschaft des Kindes, den Sachverhalt zu
beschreiben, mit jedem Verhor eindeutig ab. Das Kind schweigt, be-
dringt von den selben Fragen. Dies geschieht um so mehr, je schwer-
wiegender das Verbrechen war. Ein vergewaltigtes Méddchen, das
nach etlichen Befragungen sogar bestreitet vergewaltigt worden zu
sein, ist kein erfundenes Beispiel. Aufdringliche Befragungen brin-
gen die Untersuchungsbehorden der Wahrheit nicht néher. In die-
sem Sinn ist das Wohlbefinden des Kindes fiir die Ermittlung des
Sachverhaltes entscheidend. Nur das Vertrauen des Kindes zur be-
fragenden Person ergibt eine spontane und detaillierte Erzdhlung
der Tatumstdnde. Auch eine direkte Begegnung mit dem mutmassli-
chen Titer erschiittert das Kind zutiefst. Zweifellos ist die Widerle-
gung der Anklagebeweise das wichtigste Kontrollmittel im Akkusa-
tionsverfahren, folglich die Konfrontation ein unverzichtbares Ver-
teidigungsrecht. Dennoch sollte die Ausiibung dieses Grundrechtes
nicht zu einer zusitzlichen Misshandlung des Opfer fiihren, indem in
ihm weitere Angste und Schuldgefiihle provoziert werden.

Des weiteren kann die Zeugenaussage in der Hauptverhandlung we-
gen des Offentlichkeitsgrundsatzes und der Anwesenheit der Mas-
senmedien verheerende indirekte Auswirkungen haben. Gegen min-
derjdhrige Téter wird zur Verhinderung stigmatisierender Wirkun-

9  Siehe S. L. Brown, Counseling Victims of Violence, Alexandria (VA) 1991, 161.
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gen unter Ausschluss der Offentlichkeit prozessiert; stehen dagegen
Kinder als Opfer vor Gericht, sind keine derartigen Schutzvorkeh-
rungen vorgesehen.

Bevor auf einige prozessrechtliche Strategien eingegangen wird, mit
welchen diese Missstidnde ausgerdumt oder zumindest gemildert
werden konnten, soll zunichst die Vertrdaglichkeit zwischen dem
Grundrechtsschutz des Angeklagten und den Schutzbestimmungen
zugunsten des minderjdhrigen Opfers angesprochen werden.

3. Konflikt zwischen den Grundrechten des Angeklagten
und dem Schutz des minderjihrigen Opfers

3.1 Unmittelbarkeit und Widerspuchsverfahren

Gemiss dem Unmittelbarkeitsprinzip hat der erkennende Richter
die Beweise personlich abzunehmen und darf nur Beweismittel, die
er selber gehort und gesehen hat, zur Grundlage des Urteils erhe-
ben. Es soll kein Urteil auf Grund von Zeugenaussagen ergehen,
welches nicht direkt vor dem erkennenden Gericht gemacht wurde.
Die Prozessparteien haben die Moglichkeit, die Beweise vor dem
Gericht zu kommentieren, Zeugen und Sachverstindige zu befragen
oder befragen zu lassen."

Das Prinzip der Unmittelbarkeit wird sowohl vom Bundesrecht als
auch von den kantonalen Strafprozessordnungen anerkannt. Die
Tessiner Strafprozessordnung folgt sogar dem Grundsatz der absolu-
ten Unmittelbarkeit: Der Richter kann seinem Urteil nur jene Be-
weise zugrunde legen, die er direkt und unmittelbar im Verfahren
wahrgenommen hat. Die Zeugenaussagen sollen direkt vor dem ur-
teilenden Richter und vor den Prozessparteien erfolgen. Die Pro-

10 H. Schultz: Considerazioni sul principio dell'immediatezza, Rep. girr. patria, 1982, 2ff.
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zessparteien konnen die Beweise widerlegen, indem sie das Opfer
direkt befragen. Dieses Recht steht unter Umstdnden auch dem
Angeklagten zu. Das Unmittelbarkeitsprinzip und das Recht zur
Konfrontation gelten jedoch nicht im Untersuchungsverfahren, wo
der Untersuchungsrichter die Zeugen alleine anhoren kann. Nur der
Verteidiger kann der Einvernahme beiwohnen, allerdings ohne dar-
an teilzunehmen. Weil der Verteidiger keine Fragen stellen kann,
wird eine solche Zeugenaussage dem Grundsatz der Waffengleich-
heit nicht gerecht und kann somit nicht wihrend der Hauptverhand-
lung einfach vorgelesen werden. Art. 6 Ziff. 3 EMRK gewihrleistet
das Recht des Angeklagten — von gewissen Ausnahmefillen abgese-
hen — wenigstens einmal wihrend des Strafverfahrens der Einver-
nahme von Belastungszeugen beiwohnen und Ergénzungsfragen
stellen zu diirfen." Nach der Rechtsprechung gilt dieser Grundsatz
auch dann als eingehalten, wenn der Angeklagte zumindest die Ge-
legenheit hatte, nach Einsicht in das Einvernahmeprotokoll schriftli-
che Erganzungsfragen an den Zeugen zu stellen.'” Es besteht aber
kein Anspruch darauf, dass alle Zeugenaussagen vor dem Straf-
richter in der Hauptverhandlung zu erfolgen hétten. Es geniigt,
wenn die Gelegenheit zu Ergénzungsfragen irgendeinmal im Laufe
des Verfahrens gewihrt wird. Es bestehen jedoch Ausnahmen von
diesem Grundsatz: Es kann etwa Fille geben, in welchen er nicht
eingehalten werden kann, z.B. beim Tod eines Zeugen oder dann,
wenn ein Zeuge dauernd oder fiir lange Zeit einvernahmeunfihig
wird. Im gleichen Urtelil stellt das Bundesgericht fest (obwohl es in
der Regel geboten wire, eine Konfrontation zwischen dem Ange-
klagten und dem Belastungszeugen durchzufithren) ob im Einzelfall
Griinde vorliegen die der Abwesenheit entgegenstehen; so etwa,
wenn sich der Zeuge vor dem Angeklagten fiirchtet, oder unter Um-
stinden bei Sexualdelikten. Leider geht das Bundesgericht auf diese
Umstidnde nicht ndher ein. Aufgrund dieses Urteils rechtfertigt sich
jedoch der Verzicht auf eine direkte Konfrontation bei minderjahri-

11 BGE 116 Ia 289 mit Hinweisen.
12 BGE 105 Ia 396
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gen Zeugen sowie bei Opfern von sexueller und physischer Gewalt.
Es wiirde also dem Sinn und Zweck von Art. 6 Ziff. 3 EMRK nicht
widersprechen, wenn ein kleines Kind im Verfahren seinem Verge-
waltiger nicht direkt gegeniiberzustehen hat. Die hochste Instanz
geht aber in der schon zitierten Entscheidung mit der Beschneidung
der Verteidigungsrechte zu weit.” Dem Angeklagten sollte immer
die Chance eingerdumt werden, mit Erginzungsfragen die Aussagen
des Belastungszeugen anzuzweifeln. Zumal letztere ohne diesen
Widerlegungsversuch nach gegenwirtiger Auffassung als unvollkom-
menes Beweismittel zu werten sind, welches fiir einen Schuldspruch
nicht hinreicht. Die Teilnahme des Angeklagten und seiner Verteidi-
gung am Beweisverfahren sichert die Konkretisierung des Gleich-
heitsprinzips und sollte grundsitzlich nicht eingeschriankt werden.
Der Erfolg des Beweisverfahrens und somit des ganzen Strafverfah-
rens wird ndmlich von der Moglichkeit der Widerlegung der Ankla-
gehypothese durch die Teilnahme der Verteidigung garantiert. Dem
Kind soll lediglich die direkte Begegnung mit dem mutmasslichen
Téater erspart bleiben.

3.2 Wiederholung der Einvernahme

Vom Bekanntwerden des Deliktes an wird das minderjahrige Opfer
wiederholt und von mehreren Behorden einvernommen: von der
Polizei, vom Untersuchungsrichter oder vom Staatsanwalt und vom
erkennenden Richter. Wiahrend des Prozesses hiatten auch der Straf-
verteidiger und der Angeklagte das Recht, dem Zeugen Fragen zu
stellen. Nicht selten wird das Kind auch noch psychiatrisch begut-
achtet, so dass es einmal mehr befragt wird. Der existierende Kon-
flikt zwischen staatlichem Strafanspruch sowie Verteidigungsrechten
einerseits und dem Personlichkeitsschutz des minderjdhrigen Opfers
andererseits wird oft zum Nachteil des Opfers gelost.

13 BGE 105 Ia 397
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Anders als in der Hauptverhandlung, gilt das Unmittelbarkeitsprin-
zip wihrend der Untersuchung nicht absolut, so dass man sich dar-
auf beschrianken konnte, das Kind nur durch eine einzige Behorde
einvernehmen zu lassen und dies moglichst nur einmal. Zur Wah-
rung der Waffengleichheit wire hierzu wohl ein vom jeweiligen
Strafverfahren unabhingiges Organ am besten geeignet. Fiir die Er-
mittlungs- und Untersuchungsbehdrden kann es durchaus bei den
schriftlichen Akten oder — noch besser — bei einer Videoaufnahme
sein Bewenden haben. Wird dem Unmittelbarkeitsprinzip in der
Hauptverhandlung geniigend Achtung verschafft, kann die Unter-
suchung eher summarisch erfolgen."

Die aktuelle Praxis zeigt aber eine gegenteilige Tendenz: Die Unter-
suchung wird immer umfassender, um das Fehlerrisiko der Anklage-
behorde moglichst gering zu halten. Dies ist die hdufigste Ursache
fiir die vielen aufdringlichen Verhore des Opfers. Die Anklage be-
miiht sich um eine prézise, liickenlose Darstellung des Sachverhaltes,
die den allfalligen Angriffen der Verteidigung standhélt. Diese Pra-
xis bezweckt aber nicht so sehr einen Schutz des Angeklagten, als
vielmehr ein kontrollierbares Verfahren, das sich den Praktiken der
Kabinettsjustiz anzundhern droht, was als Riickschritt anzusehen ist.

3.4 Das Opferhilfegesetz gemessen an den Bediirfnissen
des minderjihrigen Opfers

Die prozessuale Lage des Opfers hat sich mit dem OHG grundsétz-
lich gedndert. Jedoch vermochte das neue Bundesgesetz den Kon-
flikt zwischen den Verteidigunsrechten des Angeklagten und dem
Schutz des Opfers nicht ganz zu vermeiden. Eine wirksame Umset-
zung der Garantien des Opferhilfegesetzes ist in einzelnen Punkten
fraglich geblieben.

14 Vgl. P. Noll, Strafprozessrecht, Ziirich, 1977, 86.
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Die Rolle des Opfers erfuhr in der Geschichte des Strafprozess-
rechtes einen wesentlichen Wandel. Im Laufe der Entwicklung, die
mit der Entstehung des modernen Staates den Hohepunkt erreichte,
verlor das Opfer an Bedeutung und trat sein privates Verfolgungs-
interesse allmédhlich ganz hinter den staatlichen Strafanspruch zu-
riick. Die massgebende Beteiligung des Opfers an der Strafverfol-
gung verkiimmerte zusehends. Durch das 1.1.1993 in Kraft getretene
OHG soll die Stellung des Opfers in gewissen zentralen Punkten ge-
stirkt werden. Das Ziel ist eine bessere Verwirklichung des materiel-
len Rechts indem die Angste des Opfers vor der Strafanzeige redu-
ziert werden. Friiher spielte das Opfer allenfalls als Zeuge eine un-
tergeordnete Rolle im formlichen Verfahren, ohne dass ihm wesent-
liche Eingriffsrechte zustanden.

Gerade wegen der strikten Gewihrleistung der Verteidigungsrechte
des Angeklagten kam es bis zum Inkrafttreten des OHG héufig zu
sekundédren Viktimisierungserscheinungen beim Opfer. Je rigoroser
die Beachtung der Grundsitze der Offentlichkeit, der Unmittelbar-
keit, der Miindlichkeit und der Waffengleichheit ausfiel, desto schad-
licher wirkte sich die Teilnahme vor allem des minderjdhrigen Op-
fers am Verfahren aus. Die unreflektierte, buchstabengetreue Befol-
gung dieser Verfahrensprinzipien fiihrte zu sinnlosen Wiederholun-
gen der Befragung, traumatisierende direkte Gegeniiberstellung mit
dem Téter und zu Zeugenaussagen in Anwesenheit des Publikums.

Die mit der Vorbereitung des Gesetzes befassten Behdrden haben
die Konformitdt des OHG mit der Europidischen Menschenrechte
Konvention EMRK im Einzelnen iiberpriift.” Somit sind mancher-
orts Kompromisslésungen entstanden: auf eine konkrete Besser-
stellung des Opfers ist zugunsten der EMRK Konformitét verzichtet
worden.

15 Schlussbericht der Studienkommission zur Ausarbeitung eines Vorentwurfes zum BG iiber die Hilfe an
Opfer von Straftaten, 1986, S. 87.
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So zum Beispiel kann nach Art. 5 Abs. 4 OHG die direkte Begeg-
nung mit dem Angeklagten gegen den Willen des Opfers nur dann
angeordnet werden, wenn der Anspruch des Beschuldigten auf recht-
liches Gehdor oder ein iiberwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie
zwingend erfordert. Diese Regelung bleibt aber insofern unbefriedi-
gend, als kein Richter auf die Aussagen des Opfers verzichten kann,
weil diese vor allem bei Sexualdelikten den einzigen wirklichen Be-
lastungsbeweis darstellen. Dabei darf das durch die EMRK garan-
tierte Recht des Angeklagten, bei der Abnahme der Beweismittel
anwesend zu sein und Fragen stellen zu diirfen, nicht eingeschrénkt
werden.' Das Widerspruchsverfahren wird also in jedem Fall zulds-
sig sein, weil der Anspruch des Beschuldigten auf rechtliches Gehor
dies zwingend verlangt. Dieses Prinzip ist von so grundsitzlicher
rechtsstaatlicher Bedeutung, dass es sich nicht fiir eine ganze De-
liktskategorie einfach aufheben ldsst. Das Recht auf eine Konfronta-
tion mit dem Belastungszeugen steht dem Angeklagten also immer
zu."” Fest steht, dass die Auslegung der strafverfahrensrechtlichen
Bestimmungen des OHG die EMRK nicht widerlegen kann. Den
Kantonen steht es offen, ein Verfahren einzufiihren, das den Kon-
flikt zwischen Verteidigungsrechten des Angeklagten und dem
Schutz des Opfers vermeidet.

3.4 Ausschluss der Offentlichkeit

Das OHG gibt den Gerichten die Befugnis, die Offentlichkeit von
den Verhandlungen auszuschliessen, wenn iiberwiegende Interessen
des Opfers es erfordern. Bei Straftaten gegen die sexuelle Integritéat
wird die Offentlichkeit auf Antrag des Opfers ausgeschlossen.

Offentlichkeits- und Miindlichkeitsprinzip unterscheiden den mo-
dernen Strafprozess von der heimlichen Kabinettjustiz. Die Publi-

16 Art.6.3d EMRK, Art. 4 BV.
17 Soauch BGE 121 1306 E1; BGE 120 Ia 50 E 2b; BGE 116 Ia 289 mit Hinweisen.
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kumsoffentlichkeit sichert eine gewisse Kontrolle iiber die Aus-
iibung der Rechtspflege. Der Grundsatz der Offentlichkeit ist somit
eine dusserst wichtige Errungenschaft des modernen Rechtsstaates.
Wo nicht iiberwiegende Griinde der staatlichen Sicherheit, der 6f-
fentlichen Ordnung und Sittlichkeit oder schiitzenswerte Interessen
Privater es vordringlich gebieten, ist ein Ausschluss des Publikums
verboten. Das Bundesgericht hat bereits im Urteil 111 Ia 245 die
Moglichkeit eines Ausschlusses der Offentlichkeit aus Riicksicht auf
die Personlichkeitsrechte der Opfer von Sexualdelikten bejaht.

Wie der Entscheid des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom 4.1.
1994 (III Strafkammer i. S. X. gegen Bezirksgericht Uster) feststellt,
hat das Gericht die Offentlichkeit auszuschliessen, wenn das Verfah-
ren eine Straftat gegen die sexuelle Integritdt betrifft und wenn ein An-
trag des oder eines Opfers vorliegt. Der Wortlaut des Gesetzes riaumt
dem Richter keinerlei Ermessens- bzw. Entscheidungsspielraum be-
ziiglich der Rechtsfolge ein. Dies bedeutet, dass die Offentlichkeit
immer auszuschliessen ist. Diese Regelung gilt auch fiir die Presse,
weil nichts darauf hinweist, dass der Gesetzgeber abweichend vom all-
gemeinen Sprachgebrauch zwischen gewoéhnlichem Publikum und
Presseberichterstattern unterscheiden wollte. Das kantonale Recht
darf hier nicht relativierend eingreifen. Eine kantonale Verfahrensvor-
schrift, welche dem Gericht die Befugnis einrdumt, akkreditierte Ge-
richtsberichterstatter bei Vorliegen eines offentlichen Interesses auch
zu Verhandlungen zuzulassen, von denen die Offentlichkeit ausge-
schlossen wird, wire mit Art. 5 Abs. 3 OHG nicht vereinbar (VPB 58
(1994) 69 530 in RStrS 1997 N. 274).

Diese Formulierung und entsprechende Auslegung des Gesetzestex-
tes hélt jedoch vor Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht stand. Der Richter soll
im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 EMRK immer eine Interessenabwa-
gung vornehmen. Auch das Bundesgericht hat den Grundsatz der
Interessenabwigung im Entscheid 117 Ia 387 festgelegt.
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Welche Abwigung muss erfolgen, wenn das Opfers einer sexuellen
Gewalt ein Kind ist? Darf man von einer gesetzlichen Vermutung
ausgehen, dass bei einem Antrag des Kindes auf Ausschluss der Of-
fentlichkeit die Interessen des Opfers liberwiegen?

Welche Interessen sind in solchen Félle im Spiel? Kind, Angeklagter
und Offentlichkeit. Mit Riicksicht auf die Privatsphire und die Ent-
wicklung des Kindes ist es durchaus geboten, das Publikum von der
Verhandlung auszuschliessen. Mit Riicksicht auf das Leben des An-
geklagten darf man ebenfalls mit Sicherheit annehmen, dass der An-
geklagte kein Interesse an Publikums- und vor allem Pressedéffent-
lichkeit hat. Bleibt also die Frage, ob es sich im Hinblick auf das In-
teresse an der Information der Allgemeinheit rechtfertigt, das Publi-
kum oder die Pressevertreter zuzulassen. Mit anderen Worten: wie
weit ist das Interesse der Allgemeinheit an detaillierter Information
tiber Sexualstraffille zu schiitzen?

Studien iiber die Art der Information bei Fillen von Kindesmiss-
handlungen' zeigen, dass die Information durch die Presse die
Realitdt von Kindesmisshandlungen in der Regel stark entstellt.
Dem einzelnen, spektakulidren Fall wird mehr Beachtung geschenkt.
Dabei wird der Sachverhalt reich an Stereotypen dargestellt."”

Man darf sich fragen, ob die Berichterstattung durch die in den Ge-
richtssidlen zugelassene Presse nicht eher der Neugier als der Infor-
mation des Publikums dient. Wiirde man annehmen, dass die Allge-
meinheit doch ein schutzwiirdiges Interesse tiber Kindesmisshand-
lungen informiert zu werden hat, hélt hingegen dieses Interesse vor
dem Schutz des Privatlebens und der Entwicklung des Kindes nicht
stand.?® Damit soll nicht etwa der Offentlichkeitsgrundsatz ausge-
hohlt, sondern vielmehr das Opfer vor den verheerenden Auswir-

18 P. Conti, L’abuso all'infanzia nella stampa quotidiana, C.B. M. Argomenti 8, 1993; M. Berardi, Un codice
deontologico nell’informazione sui minorenni, in Minorigiustizia 2/1990.

19 Vgl. auch M. Cavallo, Bambini e mass-media quale informazione, in Minorigiustizia 2/1990.

20 Vgl. auch UNO Konvention Art. 16.
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kungen einer durch die Massenmedien noch verstidrkten Publizitit,
abgeschirmt werden. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb diese bis
zu einem gewissen Grade iibertriebene und sensationssiichtige
Gerichtsberichterstattung der Medien durch das Offentlichkeitsprin-
zip unterstiitzt werden sollte. Zumal im Falle eines Gewalt- oder
Sexualdeliktes gegen ein Kind die breite Resonanz auch zu einer
Vorverurteilung des Angeklagten fiihrt, die weit schlimmer sein
kann als die zu erwartende Strafe selbst.

Eine richtige Abwigung der Interessen, die nach Art. 6 Abs. 1 EMRK
massgebend sind, fithrt in Féllen von sexueller Gewaltanwendung
gegen Kinder zum Ausschluss der Offentlichkeit und der Presse.

4 Die Revision der Strafprozessordnung des Kantons Tessin
als Versuch eines besseren Schutzes des minderjahrigen
Opfers

Der Kanton Tessin hat von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, ge-
wissen Kategorien von Opfern weiterreichende Rechte zu gewih-
ren. Als die Tessiner Strafprozessordnung revidiert wurde, niitzte
man die Moglichkeit, einerseits das kantonale Verfahren an das
OHG anzupassen und gleichzeitig den bundesrechtlich vorgesehe-
nen Schutz fiir minderjdhrige Opfer auszubauen und effizienter zu
gestalten.”

Diese Strafverfahrensrechtliche Vorschriften stellen sicherlich eine
legislative Kompromisslosung dar, die unter Riicksichtnahme auf die
Rechtsposition des Angeschuldigten eine Besserstellung des Opfers
anstrebt. Im folgenden Abschnitt werden einige Verfahrensbestim-
mungen vorgestellt.

21 Messaggio revisione totale del Codice di procedura penale 1987; Messaggio aggiuntivo concernente le
vittime di reati 1992; CPP in vigore dal 1.1.1996.
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4.1 Personlichkeitsschutz des minderjihrigen Opfers

Art. 5 OHG beinhaltet den allgemeinen wichtigen Grundsatz, wo-
nach die Behorden die Personlichkeitsrechte des Opfers in allen
Abschnitten des Strafverfahrens zu wahren haben. Jedoch garantiert
diese Grundsatznorm den Schutz der Personlichkeitsrechte des
Opfers nicht absolut. Es findet in jedem Fall eine besondere Interes-
senabwigung statt. Wenn das offentliche Interesse an der Strafver-
folgung iiberwiegt, rechtfertigt sich ein Eingriff in die Personlich-
keitsrechte des Opfers. Immerhin wirkt sich die Norm wegweisend
im Verhiltnis zwischen Opfer und Behorden.

Bei der Revision der kantonalen Strafprozessordnung im Kanton
Tessin ist eine die Stellung des minderjéhrigen Opfers stiarkende
Norm eingefiihrt worden, welche ebenfalls nur wegweisende Funk-
tion hat:

Art. 84 Abs. 2 CPPT: Zeitpunkt und Art der Vernehmung des Opfers
beriicksichtigen dessen Personlichkeit, Psyche und Alter. (L'audizione
della vittima avviene in tempi e modi che tengano conto delle sue con-
dizioni psichiche e della sua eta).

4.2 Anmeldung von Amts wegen, Art. 6 OHG

Das OHG erleichtert den Schritt zur Beratungsstelle, indem die
Polizei das Opfer dort direkt anmeldet, falls das Opfer die Ubermitt-
lung nicht untersagt. Auch diese Bestimmung ist fiir Erwachsene zu-
geschnitten. Diesen steht es frei, die angebotene Hilfe anzunehmen
oder nicht. Bei Kindern, welche physische oder sexuelle Gewalt er-
litten haben, ist davon auszugehen, dass sie Hilfe vor allem im thera-
peutischen Sinn in jedem Fall notig haben, sei es nur fiir kurze Zeit.
Die kantonale Verfahrensnorm will verhindern, dass Eltern als ge-
setzliche Vertreter die Anmeldung zur Beratungsstelle untersagen.
Im Fall von Gewalttaten innerhalb der Familie soll dem Jugendrich-
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ter die Moglichkeit offen stehen, das Kind von Amts wegen bei der
Beratungsstelle anzumelden. So lautet die kantonale Norm:

Art. 85 Abs. 3 CPPT: In besonderen Fiillen kann der Jugendrichter
minderjihrige Opfer bei der Beratungsstelle melden, auch gegen den
Willen des gesetzlichen Vertreters.

(Se la vittima é minorenne il magistrato dei minorenni puo fare la seg-
nalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari cir-
costanze lo giusificano).

4.3 Die Befragung des minderjihrigen Opfers als ausschliessliche
Zustandigkeit des Jugendrichters

Art. 86 Abs. 1 CPPT: Der Jugendrichter ist zustindig fiir die Befra-
gung des minderjahrigen Opfers.

(Il magistrato dei minorenni ha la competenza di procedere all’audi-
zione della vittima minorenne.)

Art. 86 Abs. 2 CPPT: Diese Zustindigkeit darf ausnahmsweise einem
anderen Richter oder dazu besonders ausgebildeten Polizeibeamten
delegiert werden.

(In caso di urgenza o di impedimento, tale competenza puo essere de-
legata ad un altro magistrato o agli organi di polizia adeguatamente
formati).

Derzeit ist im Kanton Tessin der Jugendrichter unter anderem zu-
stiandig fiir die Einvernahme von minderjdhrigen Opfern oder Zeu-
gen, wenn die zu untersuchende Straftat von einem Erwachsenen
begangen wurde.” Diese Zustidndigkeit ist eine ausschliessliche, wie
aus den Gesetzesmaterialien hervorgeht. Die Kompetenzzuweisung
des Art. 7 lett. b wurde bewusst unter Beriicksichtigung der grosse-
ren Erfahrung des Jugendrichters mit Kindern vorgenommen.* Der
Gesetzgeber scheint allerdings eine bis dahin geiibte Praxis einfach

22 Art. 7 lett. b Legge sulla magistratura dei minorenni.
23 Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura penale Ticinese, Art. 86, 280, G. Casa-
grande, 1997.
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gesetzlich festgehalten zu haben.® Dank der Zustindigkeit des Ju-
gendrichters zur Befragung von minderjdhrigen Opfern, bleiben
dem Kind weitere Einvernahmen durch andere Organe erspart. Die
ausschliessliche Kompetenz des Jugendrichters hat noch zwei weite-
re Vorteile:

Erstens erfolgt die Befragung durch einen von den Parteien unab-
hdngigen Richter, dessen Protokoll eine erhéhte Glaubwiirdigkeit
hat, und zweitens verfiigt der Jugendrichter iiber Sachkenntnisse so-
wie eine breitere Erfahrung im Umgang mit Kindern.

Ausnahmen von dieser Regel sollten ausschliesslich dort vorgesehen
werden, wo das Kind zum Beispiel aus Griinden der effizienten Ver-
folgung des Titers der Polizei dringend Angaben zur Person machen
muss. In diesen Ausnahmefillen darf die Zustdndigkeit einem ande-
ren erfahrenen Richter (z. B. ehemaliger Jugendrichter) oder dazu
speziell ausgebildeten Polizeibeamten, die eine solche Befragung
moglichst schonend durchfithren kénnen, zugewiesen werden.

4.4 Videoiibertragene Beweisaussage des minderjihrigen Opfers
an der Hauptverhandlung

Art. 90 Abs. 1 CPPT: Die Beweisaussage des minderjihrigen Opfers
wird wihrend der Hauptverhandlung in einem ortlich getrennten
Raum abgenommen und in Bild und Ton in den Sitzungssaal des Ge-
richts iibertragen.

(L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento
avviene di regola in un locale separato, collegato all’aula penale da un
mezzo audiovisivo).

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit verlangt, dass der erkennende
Richter samtliche Beweise personlich zur Kenntnis nimmt. Dem

24 Messaggio sulla Revisione della Legge sulla Magistratura dei minorenni 1974 und Messaggio sulla Re-
visione della Magistratura dei minorenni 1998,
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Grundsatz des rechtlichen Gehors folgend, hat der Beschuldigte das
Recht, bei der Beweiserhebung mitzuwirken, d.h. auch das Recht,
dem Zeugen mindestens einmal wihrend des Verfahrens Fragen
stellen zu diirfen. Eine mogliche Losung, um dem Opfer bei voller
Beachtung der Verteidigungsrechte des Angeklagten eine qualvolle
Situation zu ersparen, besteht in der Einvernahme des Opfers in ei-
nem separaten Raum. Die Einvernahme durch den erkennenden
Richter wird dabei durch eine Videokamera direkt in den Gerichts-
saal iibertragen. Anklage und Verteidigung diirfen Ergidnzungsfra-
gen nur indirekt iiber den Richter stellen, wodurch das Opfer vor
verletzenden Fragen geschiitzt werden soll. Dariiber hinaus kénnen
Opfer von Gewalttaten gemiss Art. 7 Abs. 2 OHG die Aussage zu
Fragen, die ihre Intimsphére betreffen verweigern. Die befragende
Behorde hat das Opfer auf dieses Recht aufmerksam zu machen. Im
Fall eines minderjdhrigen Opfers sollte diese Norm von Amts wegen
Beriicksichtigung finden.

Im Kanton Tessin ist die entsprechende technische Anlage am 1.6.
1996 installiert worden. Eine in einem Zimmer des Jugendgerichts
eingebaute Videokamera iibertrdgt Ton und Bild zum Gerichtssaal.
Das Kind, in Begleitung seines Beistands oder seines rechtlichen
Vertreters, weilt wihrend der Hauptverhandlung in jenem Zimmer.
Fragen aus dem Gerichtssaal werden dem Jugendrichter telepho-
nisch gestellt, so dass das Kind sie nur mittelbar zu héren bekommt.
Dies gibt dem Jugendrichter die Moglichkeit, das Kind vor verlet-
zenden Fragen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 OHG zu schiitzen.

Art. 90 Abs. 2 CPPT: Ist abzusehen, dass das Opfer wegen seines psy-
chischen Zustandes oder wegen seines kindlichen Alters besonders
sensibel auf die Befragung reagieren wiirde, schligt der Jugendrichter
dem Gerichtsprisidenten vor, auf die Anwesenheit des Kindes in der
Hauptverhandlung zu verzichten und die Einvernahme mit einer
Videokamera aufzunehmen.

(Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condi-
zioni psichiche o per eta, il magistrato dei minorenni registra con un
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mezzo audiovisivo la deposizione della vittima e propone al presidente
del tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.)

Kleinkinder oder sehr verletzliche Opfer, denen nicht zugemutet
werden kann, an der Hauptverhandlung auszusagen, selbst wenn
dies in einem separaten Raum geschéhe, sollen nur wiahrend dem
Untersuchungsverfahren aussagen.

Die beste Losung ist, diese Opfer nur einmal vor dem Jugendrichter
aussagen zu lassen und die Einvernahme mit einer Videokamera
aufzunehmen. Untersuchungsbehdrde sowie in der Hauptverhand-
lung Gericht und Parteien miissten dann mit der mittelbaren Zeu-
genaussage des Videobandes vorlieb nehmen. Damit wiirde zweier-
lei erreicht: Erstens wiirde das Kind nur einmal befragt und zwar zu
einem Zeitpunkt, wo seine Erinnerungen an die Tat noch frisch sind.
Zweitens ist die beschriebene Strategie auch sehr wirksam zur
Abkldarung des Sachverhaltes. Durch die bildliche Aufzeichnung
konnen auch das Benehmen und die nichtverbalen Reaktionen des
Kindes festgehalten werden, die zur Auswertung seiner Aussagen
von besonderer Bedeutung sind. Zum Schluss noch eine Bemerkung
zur beweisrechtlichen Einordnung videoaufgezeichneter Zeugen-
aussagen. Das technische Mittel liefert eine Aufnahme, die als solche
kein Beweismittel darstellt. Der Beweis ist und bleibt die Zeugen-
aussage selbst, welche der erkennende Richter persdnlich und un-
mittelbar abnehmen muss. In diesem Sinne ist die Aufnahme kein
Beweissurrogat oder Beweismittel, sondern ermoglicht die Beteili-
gung der Parteien an der Beweiserhebung.”

Art. 91 CPPT: Personlichkeitsschutz des minderjihrigen Opfers

Abs. 1:  Das minderjihrige Opfer wird ausschliesslich durch den Ge-
richtsprdsidenten befragt.
(La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal
presidente del tribunale.)

25 Zum Gebrauch von technischen Aufzeichnungen, nicht als Beweismittel, sondern zum Aufnehmen ei-
nes Verfahrensabschnittes s. Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess, Ziirich 1974, 125.
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Abs. 2:  Die Parteien konnen iiber den Richter indirekt Fragen stellen
lassen.
(Alle parti é garantita la possibilta di sottoporre delle do-
mande tramite il presidente.)

Abs. 3:  Der Richter lisst keine verletzenden Fragen zu.
(1l presidente non ammette domande inutilmente lesive della
sfera intima.)

4.5 Aufnahme der Beweisaussage in der Untersuchung
und Widerspruchsverfahren

Art.5 Abs. 4 OHG (libernommen in Art. 92 Abs. 1 CPPT): Die Be-
horden vermeiden eine Begegnung des Opfers mit dem Beschuldig-
ten, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen dem Anspruch des
Beschuldigten auf rechtliches Gehor in anderer Weise Rechnung.
Eine Begegnung kann angeordnet werden, wenn der Anspruch des
Beschuldigten auf rechtliches Gehor oder ein iiberwiegendes Inter-
esse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert.

Art. 5 Abs. 5 OHG (iibernommen in Art. 92 Abs. 2 CPPT): Bei Straf-
taten gegen die sexuelle Integritit darf eine Konfrontation gegen
den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch
des Beschuldigten auf rechtliches Gehor sie zwingend erfordert.

Abs.3:  Geschieht die Befragung des minderjihrigen Belastungszeu-
gen durch die Verteidigung im Untersuchungsverfahren, wird
die Aussage aufgenommen und wihrend der Hauptverhand-
lung abgespielt.

(Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene
registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibatti-
mento.)
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Die Regelung von Art. 5 Abs. 4 und 5 OHG ist ein gutes Beispiel,
wie der Gesetzgeber durch Kompromisslosungen an Stelle von Recht
Rechtsunsicherheit schafft.

Wie bereits oben erwihnt, darf nach Art. 5 Abs. 4 OHG die direkte
Begegnung des Opfers mit dem Angeklagten gegen den Willen des
Opfers nur dann angeordnet werden, wenn der Anspruch des Be-
schuldigten auf rechtliches Gehor oder ein iiberwiegendes Interesse
der Strafverfolgung sie zwingend erfordert. Diese Regelung bleibt
aber insofern unbefriedigend, da kein Richter auf die Aussagen des
Opfers verzichten kann, weil diese vor allem bei Sexualdelikten den
einzigen wirklichen Belastungsbeweis darstellen. Dabei darf das
durch die EMRK garantierte Recht des Angeklagten, bei der Ab-
nahme der Beweismittel anwesend zu sein und Fragen stellen zu
diirfen, nicht eingeschrankt werden.

Bei minderjdhrigen Opfern hat die direkte Begegnung mit dem An-
geklagten derart traumatisierende Effekte, dass sie in jedem Fall
auszuschliessen ist. Um den Angeklagten in der Ausiibung seiner
Grundrechte nicht einzuschrinken, soll das Kind im Untersuchungs-
verfahren befragt werden. Seine Aussagen sollen in Bild und Ton auf-
genommen und wéihrend der Hauptverhandlung abgespielt werden.

Diese Regelung garantiert in jedem Fall die Gegeniiberstellung zwi-
schen Angeklagten und minderjdhrigem Opfer, jedoch auf eine
schiitzendere Art.

Das Recht, Fragen zu stellen oder stellen zu lassen, welches dem Be-
schuldigten mindestens einmal im Verfahren zugestanden werden
muss, kommt also erst wihrend der Hauptverhandlung zum Tragen.
Es kann aber vorkommen, dass Ergidnzungsfragen an den Bela-
stungszeugen bereits im Stadium des Ermittlungsverfahrens dusserst
wichtig wiéren. Fiir solche Fille ist deshalb vorzusehen, dass die Ver-
teidigung ihre Fragen schriftlich iiber den Jugendrichter stellen
kann.
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4.6 Rechtlicher Beistand

Art. 93 Abs. I CPPT: Im Strafverfahren kann sich das Opfer durch ei-
nen Anwalt vertreten oder eine Vertrauensperson begleiten lassen.

(In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi
parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un'altra per-
sona di fiducia.)

Art. 93 Abs. 2 CPPT: Der Jugendrichter kann einen unentgeltlichen
rechtlichen Beistand fiir das minderjihrige Opfer auch ohne Einwilli-
gung seiner gesetzlichen Vertreter bestellen.

(Il magistrato dei minorenni puo proporre la nomina di un patrocina-
tore d’ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.)

Jeder Beschuldigte hat das Recht auf einen Verteidiger, bei Vorlie-
gen bestimmter Umstédnde ist die Verteidigung unentgeltlich und
von Amts wegen zu bestimmen (Art. 6 Ziff. 3c EMRK). Soweit das
Opfer als Partei im Strafverfahren teilnimmt, hat es das Recht, einen
Anwalt zu bestellen.

Ganz anders die Situation des minderjdhrigen Opfers, das nicht als
Geschidigte oder Partei, sondern nur als Zeuge einbezogen wird.
Als Zeuge hat es vor dem Gericht auszusagen, ohne dabei rechtliche
Unterstiitzung zu erhalten. Dies, obschon bei der Befragung von
Sexualdeliktsopfern die Téter- und Opferrollen praktisch vertauscht
werden. Das OHG hat sich einmal mehr fiir eine Kompromisslosung
entschieden, indem es zwar das Recht auf Beizug einer Vertrauens-
person vorsieht (Art. 7 Abs. 1 OHG), nicht jedoch das Recht auf
Beizug eines Anwaltes. Die im Kanton Tessin gewéhlte Losung der
Gewihrleistung eines gegebenenfalls unentgeltlichen Rechtsbeistan-
des stédrkt die verfahrensrechtliche Stellung des Opfers.

Die kantonale Norm gibt ausserdem dem Jugendrichter die Befug-
nis, dem minderjdhrigen Opfer einen amtlichen Vertreter zu bestel-
len, und zwar ungeachtet der Meinung der gesetzlichen Vertreter
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(Art. 93 Abs. 2 CPPT). Diese Norm soll Interessenkonflikte zwi-
schen Kindern und Eltern verhindern, vor allem wenn die Eltern sel-
ber oder andere Familienmitglieder im Strafverfahren beteiligt sind.

Die Erfahrungen im Kanton Tessin, wo in einigen Fillen den min-
derjahrigen Opfern ein kostenloser Rechtsbeistand beigestellt wur-
de, sind durchwegs positiv. Den Interessen des Opfers konnte damit
der dringend notige Nachdruck verschafft werden.

Schlusswort

Die beschriebene kantonale Regelung soll aufzeigen, dass der Wider-
spruch zwischen den Interessen des Angeklagten und denen des
Opfers nur dem Anschein nach unlosbar ist. Es erscheint durchaus
als moglich, die Verteidigungsrechte des Angeklagten in dem heute
von der EMRK anerkannten Umfange mit einem wirksamen Schutz
der Personlichkeit des minderjdhrigen Opfers in Einklang zu brin-
gen. Die neue Verfahrensbestimmungen haben die Stellung des min-
derjdhrigen Opfers im Kanton Tessin tatsdchlich wesentlich verbes-
sert und damit deren rechtliche Vernachldssigung ausgemerzt. Die
Videoaufnahme kommt den Bediirfnissen des Kindes als Opfer ent-
gegen und erleichtert zudem das Beweisverfahren.



	Schutz des minderjährigen Opfers im Strafprozess

